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Von Franz ur S, ]

klar dem unvoreingenommenen eser dıe Stellungnahme der
Ehe-Enzyklika in der Frage der eugenischen Sterilisierung ist, zan

anscheinend Von einıgen daran jestgehalten, daß eine Verweriung
dieser abnahme durch das Rundschreiben keineswegs estste Del
einzelnen Autoren ist dıes wenıger verständlich, als durch das
Dekret Officium VO: März 1931 aller OTM us:  prochen
worden Ist, daß dıe sogenannte „Eugenik“ nach Maßgabe des apst-
ıchen Run:  schreibens über die christliche Ehe mıßbillıgen a1s
Ka S und verworien zusehen ist. Es handelt sıch also nicht

eine Diszıplinarvorschriift, eine Barrıere, die TÜr einst-
weılen einen Weg absperrt, ohne über SEINE Rıchtigkeit oder rrıgkeit
eiwas CH; handelt sıch darüber hinaus EIN| ehr-
amtlıche (wenn auch keine „uniehlbare“‘) Entscheidung, die be-
stimmte Sätze als SC bezeichnet und eIne innere Zustimmung des
Verstandes verlan Es ist irreführend, dıe aC| darzustellen, als
lordere die Loyalıtät der Gesinnung und des außeren erhaltens ZWAalI,
daß das Gegenteil nıcht mehr OÖtftentlich ausspreche; als ob

einer sachlichen Entscheidung und VOIl einer Unterordnung In der
rage nach der inneren Wahrheit und KRıchtigkeit und ach der
sıttlichen Erlaubthei der eugenıschen Sterilisierung keine
Rede s@1. Man MUusse sıch, g1ıbt S verstehen, gyedulden, DIs sıch
die Auffassung der ugen1K, die hıer die ahrheı 'ohl auf ihrer
Seite habe, Bahn breche und eine Anderung der ırchlichen Stellung-
nahme nach sıch ziehe. Diese Beeinflussung der ölfentlichen einunNg
ıst eline Irreführung derselben, 1ese prechweise scha{fft
wirrung und Unsicherheit, objektiv arher und Sicherheit durch
dıe mtlıchen kırchlichen Äußerungen geschafien ist

iıcht theologisch geschulten Autoren können 11 übrigen einıge
Gedankengänge dies päpstlichen Rundschreibens schwerer verständlich
SEIN; aber dıe AÄAbschnitte über die eugenische Sterilisierung sollten
sıcher nıcht diesen gehören. Indes setzen gerade hıer die Kritiken

irrigen Auslegungsversuche mit Vorliebe imMmer wieder ein.
Prof eENZ (München hat sıch mıt diıesen Abschnitten aus-

einandergesetzt (Archiv Rassen- und Gesellschafts-Biologie 11931]
225—232) und zeigen versucht äahnlıch WIEe Dr. Luxenburger In
der Münch Med. Wochenschriift (s [1931] 504) daß
dıe aut eugenischer Indıkation gründende Sterilisierung, wenıgstens
dıe irei willige, UrC! das Rundschreiben nıcht verworien SEe1.

Er meınt, nicht UrC! Sterilisierung, sondern erst UTrC| Kas trı OC
rung werde dıe (kanonısche) Ehefähigkeit auigeho! dıe OTde-
run. des undschreibens, Ehefähige düriten AaUS eugenıischen (Giründen
nıcht Von der Ehe ausgeschlossen werden, stehe darum nıcht 1 W ıder-
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spruch mıit der vVon Eugenik gyeiorderten Sterilisierung. erner
betont CT, das Rundschreiben spreche VON der Zeugungsuntauglıch-
machung ZUr Verhütung Zukünitiger Verbrechen; dieser /7/weck könmnne
aber eben{falls 1Ur durch Kastrıerung, nıicht durch Sterilisierung
erreicht werden; also se1 auch dieser Satz nıcht VON der eugenischen
Sterilisierung verstehen Entweder beachte also das Rundschreiben
nıcht den wesentlichen Unterschied zwıschen „Kastrıerung“‘ und „Ster1-
lısıerung“‘, ann Daue aut unrichtigen Voraussetzungen aut und
der Papst SEe1 SCHAUECT iniormleren; oder spreche absıchtlich
nıcht Von der Sterilisierung 1m Gegensatz Kastrıerung, und gebedann damıt die Sterilisierung als erlaubt Die Ausiührungen des
undschreibens über aut private Autorität hın VOI Z CHOMMMCHECN E1n-
OT1 In die Körperintegrität glaubt deshalb iıcht 1 Sinne eines

der eugenischen Sterilisierung verstehen: mussen, weıl
chirurgische Eingriffe immer dann erlaubt se1en, WEn ein 1€'

C6seiınem „natürlıchen LW nıcht mehr dıenen könne, WEeIl:
seIne natürlıche Funktion auigehoben SE1. Der natürliıche /Z/weck
der Zeugungsorgane SEl aber, inder, nıcht ®
1N' SCH dıe Zeugung kranker Kınder se1 1ne Nn AUUr-
widrige Funktion. Diese naturwıdrıge Funktion 1LLUN iındert
dıe Sterilısierung‘; keineswegs STOTr S1e also die „natürliche““ Funktion
gesunder achkommenschait 11l INan indes unter „natürlıcher
Funktion‘® den Begattungsakt verstehen, wırd auch diese Funktion
UTC| die Sterilisierung nıcht unmöglich gemacht. Aui keinen Fall 1St
also durch den SCHNT über irei zugelassene oder vollzogene Fın-
orıfie dıe eugenısche Sterilisierung verworIen.

ese und Beweıstührung des Vert. stehen In oltenem Widerspruch
mıt den usführungen des Rundschreibens und Sind als ırrg abzu-
ennen. Der eindeutig klare Gedankengang der Enzyklıka der be-
treifenden ist dieser: /uerst wırd wiedergegeben, AaUus

eugeniıschen G'ründen (von Fach-Eugenikern oder anderen) verlan.
wird; alsdann wIırd diesen Forderungen Stellung SCHOMNMLUNECN.

Im reier:erenden Teıl €l CS, daß, echtigt die eugenischenBestrebungen in sıch auch sein mögen, die Bewertung der eugenischen
/Zıele VO  —_ einzelnen übertrieben und S1€ mıit unzulässıgen Mitteln aAanSe-
strebt werden. Um minderwertige Nachkommenscha{it verhüten,
wollen einıge ob das Fach-Eugeniker sınd oder andere, wird nıcht
gesagt) die belasteten Persönlichkeiten VONn Staats n VON der Eıin-

ehung einer Ehe ausgeschlossen wissen. Selbstverständlich wollen
1ese das nicht des hekontraktes oder eines sterılen

ehelıchen erkehnres wiıllen (solche zwecklose abnahmen haben die,
welche dıese Forderungen stellen, nıemals beabsıichtigt und nıemals
beantragt), sondern des C willen.
Indem IHNHan die Mınderwertigen schon VOL der Ehe ausschließt,
hofit iNan S1e  b wirksam Von einer erTfolgreichen elıchen
etätigung und damıt VoL der Erzeugung einer kranken ach-
ommenschaft auszuschließen. Dieser orderung und Absıcht gilt
also die Antwort, dıe das Rundschreiben g1bt.

Eıne zweıte Gruppe VOoll Menschen, Fach-Eugenikern und Niıcht-
Facheugenikern, geht einen Schritt weıter. Slie sınd mit Ausschluß
Von der „Ehe‘ nıcht zuifriıeden, und WAar aUs olgender Überlegung:
Es g1Dt auch einen außerehelichen Verkehr; CT wırd noch viel äulıger
werden, wenn INan den belasteten Individuen die Ehe verbietet. Aus
dem außerehelichen Verkehr sStammt eın großer Teıl der ınder-
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wertigen. Es muß darum die Zeugungsuntauglichmachung 1NZU-
oOmmen. Indem Q1e diese Forderung erheben, denken G1€ dabe1ı weder

Bestraiung gyangenen och Verhütung VOIN zukünftigen
Verbrechen; S1Ee stellen ihre Forderung In keiner VWeise als strairecht-
liche abnahmen oder Aaus strairechtliıchen Erwägungen heraus,
sondern alleın aus eugenischen (Giründen. ® dadurch, daß S1Ee diese
Forderung stellen, nehmen G1E 1ür die Obrigkeıt eine eiugnıs ın
Anspruch, dıe diese niemals gehabt hat und nıe rechtmäßig haben
kann.

Man braucht sıch 1LUT dıesen edankengang Augen halten,
einzusehen, W1€e widersinn1ıg ist, SaYcCl, das Rundschreiben

SEIZE OTauUs, die eugenischen orderungen sollten auft dem Wege der
„Kastration“ verwirklicht werden; denn 1Ur Kastratıon komme TÜr
die strairechtlichen rwägungen in Betracht, und Kastration be-
wirke (wenıgstens beim Manne) kanonische Eheunifähigkeit. Die
nzyklıka sa ausdrücklich, daß ür S1e dıe e& —  C

UÜberlegungen, hier be1 der Auseinandersetzung miıt ertriebenen
eugenischen rderungen, ausscheıiden und damıt auch dıe Methoden
eınes strairechtlichen Vorgehens Sie sa eDeNSCo eutlich, daß dI1e
sıch nıcht mıt —& Forderungen aul Ehe-Ausschlu
a sondern mıt den Danz bestimmten, dıe ZUT erwirk-
lıchung der eugenischen jele (wenn vielleicht auch LUr Vomn ıcht-
Fach-Eugen1ikern) hoben werden. Diese bestimmten, auft Ehe-
Ausschluß lautenden Forderungen verlangen den USSCHIU VON

FEhe, Ausschluß VO]  —_ einer zeugungstauglıchen ehe-
lıchen Betätigung erreichen.

ach der arlegung nıcht irgendwelcher, sSsondern dieser ganz
konkreten gegnerischen Auifiassungen lolgt dıe Stellungnahme des
Kundschreıibens ihnen.  S dıe E h e - Ausschließungs-Forderung
wırd gesagt, daß S1e weıt geht; S1€ bersjieht die ach-
kommenschait werde in erster Linie ir den Hımmel und dıe Ewi1g-
keıt, nıcht 1ür dıe FErde und die eıt ;Zzeu. iıne Antworrft, die gai
keinen INn hat, 5 das Rundschreiben Tür die Minderw  ıgen
1UT das EeC| einem gül  iugen Ehea  SC und einen s te-
rılen everke! in NSPrucC| nähme. Was die zwangsweıise
Zeugungsuntauglichmachung angeht, die Aaus eugenischen un
und W1e SIE AaUus eugenischen G'Gründen verlangt wırd (das Rund-
schreiben erwähnt keine bestimmte Ausiührungs a r t, weiıl dıe
iür die Stellungnahme des Rundschreibens ohne entscheidende Bedeu-
tung ist), wird Sanz allgemeın jede dırekte (d. auft Un-
tauglichkeıt abzıelende) zwangsweise Untauglıchmachung verworien,
mıt er. Begründung, daß der Staat überhaupt kein 1re€e  es Ver-
Tügungsrecht über die Körperorgane uldloser Menschen

An letzter WI11“ die sogenannte ireiwiıllıge oder p ri-
vate Zeugungsuntauglichmachung, dıe aut dıie Untauglichmachung
als solche Z1 als unzulässıg bezeichnet, und ZWAaTr weil
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ä1e Ur einen jeden derartıgen zerstörenden Eingriufi notwendigen
aussetzungen nıcht gegeben SIınd. das „Haben“
iunktionstüchthger /eugungsorgane bedeutet ın den Fällen bloß-euge-
nıscher Indıkatiıon keine Gelährdung Oder Schädigung des esamt-
Organısmus, dessen eıle diese Urgane sSind. i1ne Beweısiührung, dıe
DAr nıcht berührt wırd durch die Bemerkung, der Begattungsa: eıbe
ja möglıch Daß der Äkti nıcht rührt wird, ıst riıchtig; aber dıe
Integrität der Urgane selbst bleibt nıcht unberührt; und das ist das
Entscheidende In der Bewelsiührung.

och wenıiger Gewicht und eutung hat die emerkung der
n d erfolg der UOrganbetätigung se1 SCOCN den natürliıchen Zweck;
denn gesunde Nachkommen sollten gEZEULZT werden, anke

gezeugt. Die 1 atsache ist richtig; diese T atsache beweiıst
nıcht, daß das en Olcher iunktionstüchtiger rgane bzw. das
en. der Funktionstüchtigkeit derselben sıch eine Geiährdung

Dasund Schädigung des Menschen ıst.  ‘9 der S1e sein eigen nennt.
aber müßte der Fall seIn, wenn aft der Unterordnung des el
unier das Wohl des Ganzen eın Eingrilisrecht des anzen in den Teiıl
aupte werden soll

Die irrıgen Ausführungen über die Stellungnahme des undschrel-
bens CUSENIschen Forderungen Siınd nıcht die einzıgen
Unrichtigkeiten des Tikels DıIe Lösung des FEhebandes be1i einem
matrimonı1um ratum ei 11071 cCoNsummatum wıird VO)]  z Vert. verwechselt
mıt einer Nichtigkeitserklärung be1 mpotenz Was 221 über
medizinısche, sozlale, eugenische Indikation und über eiıne „bedi
Anerkennung einer sozıalen und der eugenischen Indikation SC-
tTührt wIird, ist völlig abwegıg. Die nZy  a sagt klar, daß eine
direkte Unterbrechung der Schwangerschaft weder aus medizini CI,
noch AUS sozlalen, noch aus eugenischen (Girunden zulässıg sel; daß
INa aber mıt en erlaubten Miıtteln die aut medizinischem,
soz1alem, eugenischem liegenden Übel, dıe die ast der chwan-
gerschaift erschweren geeıgnet sind, beheben soll. Die ehebung
dıeser Übel uUurc Sterilisierung wırd in dem Rundschreiben
auch nıcht mi1t nem einzıgen Wort ausgesprochen oder angedeutet,
weder TE noch indirekt. Der 1 unmittelbar vorhergehenden
Abschnuitt (n 65) stehende Au ustinus- 1 ext hat mıit dem Folgenden
Dar nıchts {un; Was schon urch dıe Einleitungsworte hinreichend
angedeutet ist „QUa«c autem alteruntur Pro soclalı ef eugenica indica-
tione .  “ Es andelt sıch einen C der erörtert
werden soll. Der Versuch endlich einer Schriftauslegung (229), Tür
den Fall des Fhebruches aus 3 Z die Ehescheidung als erlaubt
hinzustellen, muß als exegetisch mißlungen bezeichnet werden; ebenso

Sunt eunuchlt, quı 1PSOS castraverundas Unterfangen, aus o,
Berechtigung der Ireiwillıgen eugen!-propter regnumn coelorum dıe

Diese Dinge Sınd widerlegtschen Sterilisiıerung abzuleıten.
worden, als daß es nölLS wäre, wieder arau einzugehen.

Obwohl Lenz das päpstliche Rundschreiben günstıg und Ohl-
wollend interpretieren möchte, können seine usiu  gen 1n ıırem
wesentlichen nıcht als richtig anerkannt Oder hingenommen
werden.


